Schriftliche Prüfung vom  15. Juni 2010, 9-11 Uhr: 

Recht der beruflichen Vorsorge

(Prof. Dr. Gabriela Riemer-Kafka, Universität Luzern)

Sachverhalt

Mario Bianchi kam 1975 als 30-jähriger Gastarbeiter aus Italien in die Schweiz und arbeitete bis 31.12.1982 als Kellner und bis 1. März 1990 als Chef de Service in einem Hotel in Luzern. Zusammen mit seinem um fünf Jahre jüngeren Bruder Marco, der ebenfalls aus Italien in die Schweiz einwanderte, eröffnete Mario Bianchi am 1. November 1990 in Luzern ein eigenes Lokal, das „Caffèlatte“. Das als AG im Handelsregister eingetragene Unternehmen erfreute sich schnell grosser Beliebtheit, so dass im Jahr 1995 fünf, im Jahr 1998 zehn und im Jahr 2000 bereits 30 solcher Caffès in verschiedenen Städten der Schweiz, alle in der Rechtsform der AG, existierten. Inhaber und Verwaltungsräte aller AGs (immer zu gleichen Teilen) sind die Gebrüder Bianchi. Im Betrieb in Luzern arbeitet Mario als Geschäftsführer und Chef de Service und in demjenigen in Zürich Marco, beide je zu 100%. Sie beziehen dafür Fr. 100'000.- jährlich. Für die Verwaltungsratstätigkeit lassen sie für jeden  Fr. 10'000.- pro Betrieb als Aufwand in der Erfolgsrechnung (jedes Betriebs) verbuchen.  In jedem Betrieb sind durchschnittlich 12 Serviceangestellte mit jeweiligen Arbeitspensen zwischen 60-80% (Mindestlohn für Angestellte ohne Berufsausbildung gem. l-GAV Gastgewerbe: Fr. 3'383.-) und ein Geschäftsführer im Vollpensum beschäftigt.

Im Jahr 2010 entschliessen sich Mario und Marco Bianchi, sich aus dem Berufsleben zurückzuziehen und in ihre Heimat Italien zurückzukehren. Sie verkaufen die Lokale allesamt.

Während der langjährigen Geschäftstätigkeit stellen sich den Gebrüdern Bianchi so manche berufsvorsorgerechtliche Frage, die sie Ihnen als KennerIn der Materie vorlegen:

Fragen

1.a)
War Mario Bianchi bis 1990 vorsorgeversichert, und wenn ja, wie resp. wo?

b)
Wie sind Mario und Marco Bianchi seit dem 1. November 1990 berufsvorsorgeversichert?

2.
Im Jahr 2000 entschliessen sich die Gebrüder Bianchi, eine eigene Vorsorgelösung für die 30 Caffès anzustreben und sich von der bisherigen Lösung beim „Pensionsfonds Gruppe Gastrosuisse“ zu verabschieden. Welche neue Lösung würden Sie vorschlagen und nennen Sie Vor- und Nachteile? Welche Schritte sind bei einem solchen „Übergang“ zu beachten?

3.
Das Vorsorgereglement der neuen VE sieht für den Stiftungsrat folgende Besetzung vor: „Abwechslungsweise setzt sich der Stiftungsrat für jeweils ein Jahr nur aus Arbeitnehmervertretern und dann aus Arbeitgebervertretern zusammen“. Die Aufsichtsbehörde findet dies eine gute Lösung, nicht jedoch ein Destinatär. Wie hat er vorzugehen, wenn er diese Reglementsbestimmung überprüfen lassen will?

4.
Die Vorsorgeeinrichtung kennt zwei Vorsorgepläne: einen für Verwaltungsräte und einen für die übrigen Angestellten. Ist dies zulässig?

5. Die Gebrüder Bianchi geben sich sozial und stellen, befristet vorerst für 6 Monate, auch invalide Personen ein, die nach einer Phase der Arbeitsunfähigkeit wieder ins Erwerbsleben einsteigen wollen. Welche Folgen hat es für die Vorsorgeeinrichtung, wenn der Einstieg nicht gelingt?

6. Als soziale Arbeitgeber legen die Gebrüder Bianchi Wert darauf, dass im Risikofall oder bei einer sonstigen Notlage alle Angestellten in den Genuss von Vorsorgeleistungen kommen. Welche Vorsorgeformen bieten sich an und wie sind die Reglemente zu gestalten? Welche Rechtsmittel können die Destinatäre ergreifen, wenn sie eine Leistung benötigen?

7.
Bei Einkommen von Angestellten unter Fr. 35'000.- werden gemäss Reglement die Beiträge vom Arbeitgeber bezahlt, bei solchen unter Fr. 40'000.- zu 75% vom Arbeitgeber. Ist dies zulässig?

8.
Im Jahr 2008 ist der Deckungsgrad der VE noch bei 90%. Welche Folgen hat dies, 

a) wenn ein Angestellter kündigt?

b) eine Filiale geschlossen wird?

c)     für die Stiftung, die Sanierungsmassnahmen pendent hat, während dieser Phase ihren Sitz in einen andern Kanton verlegen will?



9.
Mario und Marco Bianchi wollen am 31. Dezember 2010 ihr Vorsorgekapital nach Italien mitnehmen. Unter welchen Bedingungen ist dies möglich?
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